
Fassung 2021

Dauer der Arbeitsverhältnisse

§ 109. (1) Arbeitsverhältnisse können auf unbestimmte oder bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden. Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit sind bei sons-
tiger Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags einmalig bis zu einer Dauer 
von höchstens sechs Jahren zu befristen, sofern in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist.

(2) Eine zweimalige Verlängerung bzw. ein zweimaliger neuerlicher Abschluss 
befristeter Arbeitsverhältnisse von Personen, die dem wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonal gemäß § 94 Abs. 2 angehören, ist bis zu ei-
ner Gesamtdauer von acht Jahren unter Berücksichtigung von Abs. 1 zulässig.

(3) Unbeschadet der zulässigen Gesamtdauer gemäß Abs. 1 und 2 finden 
Arbeitsverhältnisse, die überwiegend zur Durchführung von Drittmittelprojek-
ten oder Forschungsprojekten abgeschlossen werden, bei der Feststellung der 
höchstzulässigen Anzahl von befristeten Arbeitsverhältnissen keine Berück-
sichtigung.

(4) Wechselt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in eine Verwendung 
gemäß § 94 Abs. 2 Z 1, ist eine einmalige neuerliche Befristung bis zu einer 
Dauer von sechs Jahren zulässig.

(5) Bei Ersatzkräften ist eine mehrmalige Verlängerung oder ein mehrfacher 
neuerlicher Abschluss von Arbeitsverhältnissen bis zur Gesamtdauer von sechs 
Jahren zulässig.

(6) Bei ausschließlich in der Lehre verwendetem Personal ist eine mehrmalige 
Verlängerung oder ein mehrfacher neuerlicher Abschluss von Arbeitsverhält-
nissen innerhalb von acht Studienjahren zulässig.

(7) Arbeitsverhältnisse, die auch den Abschluss eines Doktoratsstudiums zum 
Inhalt haben, bleiben bis zum Ausmaß von bis zu vier Jahren für die höchstzu-
lässige Gesamtdauer und die höchstzulässige Anzahl der Arbeitsverhältnisse 

Fassung 2002

Dauer der Arbeitsverhältnisse

§ 109. (1) Arbeitsverhältnisse können auf unbestimmte oder bestimmte Zeit 
abgeschlossen werden. Arbeitsverhältnisse auf bestimmte Zeit sind bei sons-
tiger Rechtsunwirksamkeit des Arbeitsvertrags auf höchstens sechs Jahre zu 
befristen, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist.

(2) Eine mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende Befristung ist nur bei 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die im Rahmen von Drittmittelpro-
jekten oder Forschungsprojekten beschäftigt werden, bei ausschließlich in der 
Lehre verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräften zulässig. Die Gesamtdau-
er solcher unmittelbar aufeinanderfolgender Arbeitsverhältnisse einer Arbeit-
nehmerin oder eines Arbeitnehmers darf sechs Jahre, im Fall der Teilzeitbe-
schäftigung acht Jahre nicht überschreiten.



unberücksichtigt. Ebenso unberücksichtigt bleiben Arbeitsverhältnisse als 
studentische Mitarbeiterin oder als studentischer Mitarbeiter.

(8) Unberücksichtigt bleiben Zeiten gemäß § 20 Abs. 3 Z 1 des gemäß § 108 
Abs. 3 abgeschlossenen Kollektivvertrages für die ArbeitnehmerInnen der Uni-
versitäten (KV) in der am 1. Mai 2021 geltenden Fassung.

(9) Bei der Feststellung der höchstzulässigen Gesamtdauer der Arbeitsverhält-
nisse gemäß Abs. 1, 2, 5 und 6 sind alle Arbeitsverhältnisse zur Universität zu 
berücksichtigen, unabhängig davon, ob die Arbeitsverhältnisse unmittelbar 
aufeinanderfolgen.

§ 143 (83) § 109 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 93/2021 tritt 
mit 1. Oktober 2021 in Kraft und ist auf Arbeitsverhältnisse anzuwenden, 
die ab dem 1. Oktober 2021 abgeschlossen werden. Bei der Feststellung der 
höchstzulässigen Gesamtdauer gemäß § 109 Abs. 9 sind auch Zeiten in Ar-
beitsverhältnissen zur Universität zu berücksichtigen, die vor dem 1. Oktober 
2021 liegen, Zeiten gemäß § 109 Abs. 7 bleiben dabei unberücksichtigt. Im 
Ausmaß von bis zu vier Jahren bleiben ebenso Zeiten vor dem 1. Oktober 2021 
unberücksichtigt, die während eines Doktoratsstudiums an derselben Univer-
sität in einem Arbeitsverhältnis verbracht wurden, das in einem untrennbaren 
inhaltlichen Zusammenhang mit dem Doktoratsstudium stand.

(84) Wird ein bestehendes Arbeitsverhältnis ab dem 1. Oktober 2021 ohne 
Änderung der Verwendung verlängert, ist § 109 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 20/2021 weiterhin anzuwenden.

(85) Wird ein Arbeitsverhältnis gemäß § 109 Abs. 6 ab dem 1. Oktober 2021 
neu abgeschlossen, bleiben Zeiten, die vor dem 1. Oktober 2021 verbracht 
wurden, unberücksichtigt. Wird ein Arbeitsverhältnis ab dem 1. Oktober 2021 
überwiegend zur Durchführung von Drittmittelprojekten oder Forschungs-
projekten abgeschlossen, bleiben Zeiten, die vor dem 1. Oktober 2021 in einem 
solchen Arbeitsverhältnis verbracht wurden, im Ausmaß von bis zu vier Jahren 
unberücksichtigt.


